Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

1.  Der Kaufvertrag wird mit der Unterzeichnung durch den Käufer für beide Teile rechtsverbindlich. Ergänzungen, Abänderungen oder mündliche Nebenabreden, die von der umseitigen Bestellung abweichen, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit einer schriftlichen Bestätigung durch die Farr Wohnwelt.

2. Die Lieferzeit ist lediglich annähernd bezeichnet. Bei Nichteinhaltung des Liefertermins steht dem Käufer kein Rücktrittsrecht zu. Der Käufer ist in jedem Fall verpflichtet, der Farr Wohnwelt eine angemessene schriftliche Nachlieferfrist von mindestens 10 Wochen zu bewilligen.

3. Etwaige Mängel sind der Farr Wohnwelt sofort, spätestens aber innerhalb 10 Tagen nach Ablieferung der Waren mitzuteilen. Die Gewährleistung wird nach Wahl der Farr Wohnwelt durch Instandsetzung oder Nachlieferung vorgenommen. Ein Anspruch auf Wandlung, Minderung oder Zurückbehaltung des Kaufpreises besteht nicht, es sei denn, dass die Farr Wohnwelt nicht in der Lage ist, den Mangel durch Instandsetzung oder Nachlieferung zu beheben. Die Gewährleistung bei Ausstellungsstücken beträgt 1 Jahr.

4. Ist Montage und/oder Aufstellung vereinbart, so ist Voraussetzung, dass diese hinsichtlich der örtlichen Gegebenheiten (Wände, Fußböden, Zuwege) möglich ist und ein funktionierender Elektro-anschluss zur Verfügung steht. Der Verkäufer hat den Käufer insofern bestehende Bedenken vor der Montage mitzuteilen.

5. Der Kaufpreis ist sofort nach der Leistungserbringung fällig, wenn nicht anders vereinbart. Als Zahlungsfrist gilt der Tag, an dem die Farr Wohnwelt über das Geld verfügen kann. Bei verspäteter Zahlung werden Verzugszinsen in angemessener Höhe, mindestens aber in Höhe von 3% über dem Diskontsatz der Deutschen Bundesbank berechnet. Die Kosten für die einfache Mahnung betragen € 5.--. Die Zurückhaltung von Zahlungen wegen irgendwelcher von der Farr Wohnwelt nicht anerkannten Mängel ist ebenso wie die Aufrechnung mit irgendwelchen Forderungen ausgeschlossen.

6. Als Schadensersatz wegen Nichterfüllung der Abnahme kann der Verkäufer 20% des Bestellpreises ohne Abzug fordern, sofern der Käufer nicht nachweist, dass ein Schaden überhaupt nicht oder nicht in der Höhe der Pauschale entstanden ist. Bei Sonderanfertigungen bleibt dem Verkäufer ein Geltendmachen eines höheren nachgewiesenen Schadens vorbehalten.

7. Ansprüche aus Garantieerklärungen Dritter, beispielsweise des Herstellers oder Lieferanten, sind unmittelbar beim Garantiegeber geltend zu machen. Ohne ausdrückliche Vereinbarung haftet der Verkäufer nicht für den Bestand solcher Garantien Dritter, insbesondere nicht im Falle der Insolvenz des Garantiegebers.

8. Ist lediglich eine gelieferte Einzelteilkomponente mit einem Mangel behaftet, ist der Verkäufer berechtigt, ein Ersatzlieferungsverlangen des Käufers durch Leistung einer mangelfreien Einzel-komponente zu erfüllen, soweit dies angemessen und dem Käufer zumutbar ist.

9. Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf solche Schäden, die beim Käufer durch natürliche Abnutzung, Feuchtigkeit, starke Erwärmung der Räume, sonstige Temperatur- oder Witterungs-
Einflüsse und unsachgemäße Behandlung entstehen.
Handelsübliche, dem Käufer zumutbare Farb- und Maserungsabweichungen bei den verwandten Materialien, z.B. bei Holz- oder Steinoberflächen, Textilien oder bei Leder bleiben vorbehalten.

10. Der Kaufgegenstand bzw. die Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung der Kaufsumme einschließlich eventuell entstehenden Kosten Eigentum der Farr Wohnwelt. Der Käufer darf, solange der Eigentumsvorbehalt besteht, über die Kaufgegenstände nicht verfügen, wie sie z. Bsp. verkaufen, verpfänden, vermieten oder verleihen, zur Sicherung übereignen, ins Ausland verbringen oder sonst wie veräußern. Der Käufer hat die Pflicht, während der Dauer des Eigentumsvorbehalts die Kaufgegenstände in ordnungsgemäßen Zustand zu halten. Der Käufer ist im Fall einer Pfändung der gelieferten Ware verpflichtet, den Vollzugsbeamten auf das Eigentumsrecht der Farr Wohnwelt aufmerksam zu machen und diese selbst von der Pfändung sofort in Kenntnis zu setzen. Bei Vergleichsverfahren oder bei Konkursen gilt das Aussonderungsrecht im Sinne von § 42 KO an Ware und Erlös als vereinbart.

11. Der Kaufvertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte seiner Bedingung in Kraft

12. Für Streitigkeiten zwischen Käufer und der Farr Wohnwelt wird als Gerichtsstand Pforzheim vereinbart, sofern nicht gesetzlich das für den Wohnort des Käufers zuständige Gericht anzurufen ist.














